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Maria Markatou, Rechtsanwaltin & Chefredakteurin

In meiner eigenen Kanzlei in Miinchen berate ich Arbeitnehmen-
de und Arbeitnehmervertretungen im Arbeitsrecht. Daher kenne
ich die Herausforderungen lhrer Arbeit wirklich gut. Umso mehr
freue ich mich, lhnen mit meinen Beitrdgen praxisnahe und
alltagstaugliche Losungen fiir die MAV prasentieren zu diirfen.

Editorial

Liebe Mitarbeitervertretung,

in manchen Momenten hat mich der Winter 2025/2026 an
die Pandemie erinnert. Eine Grippewelle, der Norovirus und
auch Corona fiihrten zu erheblichen Ausfallen am Arbeits-
platz, Krippengruppen mussten geschlossen werden, die
Schulen baten darum, Kinder nicht krank zur Schule zu
schicken. Da bin ich schon beim Thema. Kein Kind sollte mit
Krankheitssymptomen zur Schule gehen. Zum Eigenschutz,
aber eben auch, um die Mitschiiler*innen und Lehrkrafte zu
schiitzen. Genau aus dem gleichen Grund sollten Beschaf-
tigte mit Krankheitssymptomen auch zu Hause bleiben und
sich auskurieren. Weder Sie haben etwas davon, krank zur
Arbeit zu gehen, noch die Belegschaft.

Ich weiB, die Arbeitslast ist groB, der Fachkraftemangel auch,
aber das darf nicht auf Kosten unserer Gesundheit gehen!

JUGna Warcetou

Chefredakteurin

Weitere Autoren:

Dr. Michael Tillmann, Rechtsanwalt

Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren beschaftige ich mich als
Anwalt mit dem Arbeitsrecht von A wie Abmahnung tiber K wie
Kiindigung bis Z wie Zeugnis. Gesetzgeber und Rechtsprechung
sorgen daflr, dass es nie langweilig wird.
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Seit 21 Jahren bin ich Mitarbeitervertreter, seit ca. 10 Jahren
fiir die MAV freigestellt. Dabei habe ich verschiedenste
Veranderungen z. B. im Tarif BAT-KF begleitet. Gerne stehe ich
Ihnen mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen zur Seite.



Schwerbehinderung muss anerkannt sein

Sollen Beschiftigte fristlos entlassen werden, muss der*die Kiindigungsberechtigte die Kiindigung
innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis der kiindigungsberechtigenden Tatsachen aussprechen. Ver-
streicht diese Frist, ist die Kiindigung nicht mehr méglich. Bei schwerbehinderten Menschen kann
die Dienststellenleitung von der 2-Wochen-Frist entbunden sein - aber das gilt langst nicht immer
(Landesarbeitsgericht Baden-Wiirttemberg, 19.12.2025, Az. 4 Sa 56/23).

INFO: Fristenspiel

§ 626 BGB und § 174 SGB IX

Nach § 174 Sozialgesetzbuch (SGB) IX ist eine auBeror-
dentliche Kiindigung schwerbehinderter Menschen nur
mit Zustimmung des Integrationsamts maglich. Kiindi-
gungsberechtigte miissen innerhalb von 2 Wochen nach
Kenntnis der Kiindigungsgriinde die Zustimmung des
Integrationsamts beantragen. Das Amt muss ebenfalls
innerhalb von 2 Wochen entscheiden; andernfalls gilt
die Zustimmung als erteilt. Die Frist des § 626 Biirgerli-
ches Gesetzbuch (BGB) wird hier ersetzt. Die Kiindigung
muss nach (fiktiv) erteilter Zustimmung unverziiglich
ausgesprochen werden.

Der Fall: Eine Produktionsfachkraft war seit 2000 bei ihrem Arbeit-
geber beschaftigt. Schon 2022/2023 stand man in einem Kiindi-
gungsrechtsstreit, den der Arbeitgeber am 18.1.2023 verlor. Am
8.3.2023 kiindigte der Arbeitgeber erneut, diesmal fristlos. Der
Arbeitnehmer klagte wieder. Der Arbeitgeber behauptete einen
Prozesshetrug im ersten Prozess.

Der Betriebsrat hatte der Kiindigung zugestimmt. Auch die
Schwerbehindertenvertretung wurde vorsorglich angehort. Denn
der Mitarbeiter hatte bereits die Anerkennung als schwerbehin-
derter Mensch beantragt, die Entscheidung lag zum Kiindigungs-
zeitpunkt aber noch nicht vor.

Daflir aber hatte der Arbeitgeber rein vorsorglich auch die Zustim-
mung zur Kiindigung beim Integrationsamt eingeholt. Diese wur-

de erteilt, aber unter dem Vorbehalt, dass ihr nur dann rechtliche
Bedeutung zukommt, wenn der Beschaftigte als schwerbehindert
anerkannt werden sollte. Der Arbeitnehmer trug nun vor, dass
die Kiindigung des Arbeitgebers schon deswegen unwirksam sei,
weil er die 2-Wochen-Frist nicht eingehalten habe. Der Arbeitge-
ber wiederum trug vor, dass er die 2-Wochen-Frist nicht einhalten
miisse, da er fristgerecht die Zustimmung des Integrationsamts
beantragt habe. Nun musste das Gericht entscheiden.

Das Urteil: Der Beschéftigte gewann. Die Kiindigung war unwirk-
sam. Eine auBerordentliche Kiindigung kann nach § 626 Abs. 2
Satz 2 BGB nur innerhalb von 2 Wochen erfolgen. Diese Frist war
zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kiindigung bereits abgelaufen.
Die Einhaltung der 2-Wochen-Frist war auch nicht deshalb ent-
behrlich, weil der Arbeitgeber das Zustimmungsverfahren vor dem
Integrationsamt eingeleitet hatte. Die einzuhaltende 2-Wochen-
Frist des § 626 Abs. 2 BGB kann ohne Anerkennung nicht durch
§ 174 Abs. 2 SGB IX ersetzt werden.

S FraziT

Feststellung gibt Rechtssicherheit

Eine Schwerbehinderung kann auch ohne entsprechenden
Bescheid vorliegen. Schwierig wird es nur, wenn man sich
auf Rechte aus der Schwerbehinderung berufen will. Die
Dienststellenleitung kann sich ohne Feststellung jeden-
falls nicht auf Fristerleichterungen berufen. Informieren
Sie lhre Kolleg*innen und die SBV iiber dieses Urteil!

Dummer-Jungen-Streich kostet Ausbildung

Der Fall: Ein Azubi fiillte zum SpaB Losungsmittel in die Trinkfla-
sche eines Kollegen. Passiert ist zum Gliick nichts — auBer, dass
sich der Azubi jetzt eine neue Lehrstelle suchen muss (Landes-
arbeitsgericht Diisseldorf, 18.11.2025, Az. 3 SLa 346/25).

Das Urteil: Der Arbeitgeber konnte in diesem Fall wirksam fristlos
kiindigen, weil der Azubi durch sein Verhalten gezeigt hat, dass
man ihm nicht vertrauen kann. SchlieBlich hatte wenige Tage vor
dem Vorfall eine Schulung im Betrieb stattgefunden, zum Thema
. Gefahrliche Stoffe und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz”.

© FraziT

Wo der SpaB aufhort

Wer bewusst eine Gesundheitsgefahr fiir andere schafft,
kann keine Weiterbeschaftigung erwarten.

Autorin: Maria Markatou



ARBEITSRECHT

Informationsanspruch | Lesezeit 3 Minuten

Ist eine lhrer Aufgaben als MAV betroffen, haben
Sie einen Anspruch auf Auskunft

Es gibt Themen, liber die Dienststellenleitungen und MAV-Gremien relativ viel und haufig streiten.
Dazu gehort definitiv Ihr Unterrichtungsanspruch durch lhre Dienststellenleitung. Die ,,Streithaufig-
keit” zeigt aber auch, wie wichtig das Thema Information ist. So auch in diesem Fall bei Fragen der
MAV zur Leiharbeit in der Dienststelle (KGH.EKD, 23.6.2025, Az. 1-0124/29-2024).

Der Fall: Der Arbeitgeber betreibt mehrere Akutkrankenhauser,
mit insgesamt (iber 2.000 Mitarbeitenden. An der rund um die Uhr
betriebenen Pforte des Krankenhauses sind Stammmitarbeitende
beschaftigt. Der Arbeitgeber setzte mehr und mehr Leiharbeits-
krafte ein. Mit der MAV kam er (berein, dass diese nur im Nacht-
dienst arbeiten sollen.

Im Jahre 2022 ging der Arbeitgeber aber dazu iiber, Leiharbeits-
kréfte auch im Tagdienst einzusetzen, auch an der Pforte. Die MAV
bat um Auskunft Uber die Kosten des Einsatzes von Leiharbeit-
nehmenden an der Pforte mit den jeweiligen Einsatzstunden. Der
Arbeitgeber gab die Information nicht, Gesprache hierzu verliefen
im Sande, also wandte sich die MAV an die Schlichtungsstelle. Die-
se gab der MAV recht, allerdings ging das Verfahren noch weiter,
bis vor das Kirchengericht.

© MEIN TIPP

Geben und Nehmen

Der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit gilt

fiir Sie genauso wie fiir die Dienstgebenden. Auch Sie
miissen sich also , korrekt” verhalten. Wenn beide Seiten
diesen Grundsatz leben, ist viel fiir das Miteinander in
der Dienststelle und eine gute und vor allem wertschat-
zende Beschaftigung der Kolleg*innen getan!

Auf Ihre Aufgabe kommt es an

Das Urteil: Die MAV darf Auskunft iiber die Kosten des Einsatzes
von Leiharbeitnehmenden fiir die Jahre 2022 und 2023 unter An-
gabe der jeweiligen Einsatzstunden verlangen. Sie hat nach § 34
Abs. 1 Satz 1 MVG-EKD einen Informationsanspruch, wenn und
soweit sie die Information benétigt, um priifen zu kdnnen, ob sich
fir sie Aufgaben im Sinne des Mitarbeitervertretungsrechts er-
geben und ob sie zur Wahrnehmung einer solchen Aufgabe tatig
werden misse oder wolle.
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Ubertragen Sie die Argumentationskette auf
Sachmittel

Ubertragen Sie den Gedanken des Gerichts auf lhren
Anspruch auf Sachmittel. Es kommt auch hier auf die Er-
forderlichkeit zur Aufgabenerfiillung an. Begriinden Sie
also entsprechend. Ohne Fachliteratur kdnnen Sie nicht
mitbestimmen.
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Die Grenzen des Auskunftsanspruchs liegen dort, wo eine mitar-
beitervertretungsrechtliche Aufgabe offenkundig nicht in Betracht
kommt. Innerhalb dieser Grenzen ist der Unterrichtungsanspruch
begriindet, wenn ein entsprechender allgemeiner Unterrichtungs-
bedarf der MAV vorliegt. Ein aktueller Anlass oder gar ein zu ver-
mutendes oder vermutetes Fehlverhalten der Dienststellenleitung
muss dabei nicht vorliegen. Hier ist zu erwarten, dass auch in Zu-
kunft Leiharbeitskrafte beschaftigt werden. Die MAV bendétigt die
Informationen dann z. B. zur Vorbereitung auf ihre Aufgaben in
den zu erwartenden Beteiligungsverfahren.

=2 FAZIT

Begriinden Sie genau

Begriinden Sie jede lhrer Forderungen mit lhren Auf-
gaben als MAV. So erhohen sich lhre Chancen auf Er-
folg ungemein. Wenn es z. B. um den Einsatz von Leih-
arbeitskraften geht, konnen Sie darlegen, dass Sie eine
Schutzaufgabe gegeniiber den Bestandskraften haben.
Leiharbeit ja, aber sie darf nicht zu Kiindigungen oder
zu Nichteinstellungen fiihren. Nur wenn Sie sich offen-
sichtlich gar nicht auf ein Mitbestimmungsrecht beziehen
konnen, darf lhre Dienststellenleitung einen Informa-
tionsanspruch ablehnen.

INFO:

Informationsrechte der MAV - Grundsatz der
vertrauensvollen Zusammenarbeit

§ 34 MVG-EKD regelt Ihren Informationsanspruch. lhre
Dienststellenleitung muss Sie rechtzeitig und umfas-
send informieren, damit Sie lhre Aufgaben wahrnehmen
konnen. Damit ist § 34 MVG-EKD ein direkter Ausfluss
der vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Wenn Sie Informationen fiir Inre MAV-Aufgaben beno-
tigen, muss Ihre Dienststellenleitung Sie auf den glei-
chen Informationsstand bringen, den sie auch hat. Und
zwar so friih, dass Sie eine MaBnahme noch verhindern
konnten, wenn Sie das wollten. Im katholischen Bereich
haben Sie mit § 27 MAVO einen entsprechenden Infor-
mationsanspruch. Nutzen Sie diesen!

Autorin: Maria Markatou



KOMMUNIKATION

Miteinander stark | Lesezeit 4 Minuten

Soziale Fitness: So fordern Sie die Verbundenheit
unter den Kollegen und mit der Dienststelle

Das Miteinander ist in manchen Betrieben nicht mehr so gut, wie es einmal war. Die Griinde dafiir
sind vielfaltig: schlechte Fiihrung, hoher Druck, Einsparungen, Kurzarbeit oder Planungsunsicher-
heit. Der standige Stress fiihrt dazu, dass das Gefiihl von Zusammengehérigkeit und Verbundenheit
mit dem Betrieb oder der Dienststelle auf der Strecke bleibt. Dabei ist genau dieses Verbundenheits-
gefiihl oft der Grund, warum Kolleg*innen gern zur Arbeit kommen, motiviert sind und Leistung
zeigen. Auch fiir die Gesundheit ist Verbundenheit am Arbeitsplatz zentral. Lernen Sie als MAV
mehr liber dieses zutiefst menschliche Thema und dariiber, wie Sie die soziale Fitness in Ihrem Be-

trieb starken konnen.

Die Resilienzforschung weil es schon lange und auch andere
Studien kommen zu diesem Ergebnis: Gute zwischenmenschliche
Beziehungen unter Kolleg*innen wirken sich positiv auf Wohlbe-
finden, Arbeitszufriedenheit und Leistungsfahigkeit aus. Sie selbst
haben es sicher schon erlebt: Ein starkes Team leistet mehr als ein
Team, das standig Konflikte austragt, und wenn Sie sich wohlfiih-
len, konnen Sie auch mehr leisten. So ist es bei allen Kolleg*innen.

Wodurch kommt die positive Wirkung?

e Erleben Menschen Zuspruch, Unterstiitzung und Wertschat-
zung, entsteht eine Art Puffer, der Stress reduziert und die
psychische Gesundheit fordert.

e Als soziale Wesen erleben wir uns gern als Teil einer Gemein-
schaft, und fir diese Gemeinschaft sind wir bereit, unsere
Kraft und Ideen einzubringen.

e Durch das Gefiihl von Vertrauen und Unterstiitzung gelingt
es uns zudem besser, Probleme zu [6sen, zusammenzuarbei-
ten und unsere Kreativitat anzuzapfen.

/> BEISPIEL
Sozial fit

Stellen Sie sich einen Betrieb vor, in dem Kolleg*innen
regelmaBig kurz innehalten, um sich nach dem Befinden
der anderen zu erkundigen: ein kurzer Satz beim Kaffee
(.Wie lauft dein Projekt / deine Schicht?”) oder ein Aus-

tausch iiber private Sorgen und Erlebnisse.

Solche kleinen Mikrointeraktionen, im Fachjargon ,High
Quality Connections”, reichen uns haufig aus, um Ver-
bundenheit entstehen zu lassen. Es entsteht ein Gefiihl
von ,Ich werde gesehen”, als Mensch und nicht nur als
Funktion. In solch einem Umfeld steigen das Vertrauen
und die Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstiitzung.
Das Team ist sozial fit.

Die Realitat ist oft eine andere. Gleichzeitig zeigen Unter-
suchungen, etwa der Gallup-Index, dass die Anzahl der Kol-
leg*innen, die eine echte emotionale Bindung an ihren Betrieb
haben, immer weiter sinkt. Viele machen lediglich Dienst nach
Vorschrift oder denken dariiber nach, das Unternehmen zu ver-
lassen. Wie empfinden Sie das in lhrem Betrieb? Wie geht es
Ihren Kolleg*innen?
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Sozial unfit

In einem anderen Betrieb laufen samtliche Meetings
rein sachlich ab, strikt funktional. Private Themen sind
unerwiinscht, werden nicht gefordert, Small Talk gilt als
Ablenkung. Die Kolleg*innen kommen zur Arbeit und
gehen wieder nach Hause, ohne das Zwischenmensch-
liche im Blick zu haben. Es gibt kaum Austausch auf
privater Ebene, und wenn, dann nur oberflachlich. Ein
echtes Wir-Gefiihl fehlt. Verbundenheit entsteht dort
nicht durch Beziehungen, sondern nur durch den Lohn.
Langfristig leiden deswegen Motivation, Wohlbefinden
und Identifikation mit dem*der Arbeitgebenden. Das
Team ist sozial unfit.

Verbundenheit fordern: lhr*e Arbeitgeber*in kann
nur gewinnen!

Zunéchst miissen Sie als MAV sich fir das Thema starkmachen
und es in Gesprachen mit dem*der Arbeitgebenden klar anspre-
chen. Angesichts des Fachkraftemangels und der Herausforde-
rung, Stellen nachzubesetzen, ist jede*r Kolleg*in, der nicht bis
zur Rente bleibt, ein erheblicher Kostenfaktor fiir den*die Arbeit-
geber*in. Zudem zeigt die Forschung, dass soziale Verbundenheit
krankheitsbedingte Ausfalltage reduziert und damit die Produk-
tivitat im Betrieb starkt. Auch die Dienstgeberattraktivitat steigt
deutlich, wenn Kolleg*innen spiiren, dass in der Einrichtung ein
gutes, unterstiitzendes Miteinander gepflegt wird.

Suchen Sie als MAV das Gesprach

Deshalb lohnt es sich gerade jetzt fiir Sie als MAV, das Thema ins
Gesprach zu bringen und gemeinsam mit lhrem*lhrer Arbeitge-
benden dariiber nachzudenken: Wie kann Verbundenheit wieder
ein Teil unserer Organisationskultur werden? Wie schaffen wir
Raume fir Begegnung, Miteinander und Wertschatzung — ohne
dass der Druck, die Kennzahlen und die Effizienz alles tberde-
cken? Wie gehen wir wieder besser miteinander um? Denken und
handeln Sie langfristig! Verbundenheit entsteht nicht von heu-
te auf morgen. Besonders nicht nach Jahren voller Belastungen
durch Corona, wirtschaftliche Unsicherheiten und globale Krisen.

Autorin: Brigitte Ganzmann
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SCHWERPUNKTTHEMA

Arbeitszeitreduzierung | Lesezeit 8 Minuten

Teilzeit 2026: Was Sie als MAV wissen sollten

In Deutschland gibt es immer mehr pflegende Angehérige. Viele davon arbeiten in Teilzeit, die
Pflegeheime sind zu teuer, viele wollen auch nicht die eigenen Eltern in ein Heim geben. Fiir die Be-
troffenen ist die Teilzeit nicht immer die erste Wahl, denn es ist klar, dass sich die Teilzeit oft im Alter
nicht rechnet, denn sie geht zulasten der Rente. Umso wichtiger ist es, dass Sie als MAV wissen,
welche Rechte Teilzeiter*innen haben, und ihnen diese Rechte sichern.

Definition von Teilzeitbeschaftigung

Teilzeitbeschaftigt ist laut § 2 Abs. 1 Teilzeit- und Befristungs-
gesetz (TzBfG) jede*r Beschaftigte, der*die regelmaBig weniger
Stunden in der Woche arbeitet als ein*e vergleichbare*r in Vollzeit
beschaftigte*r Kolleg*in. Minijobber*innen sind z. B. klassische
Teilzeitbeschaftigte.

AGG gilt auch fiir Teilzeiter*innen

Teilzeitarbeit bedeutet nicht ,Teilzeitrechte”, Teilzeiter*innen ha-
ben den gleichen Schutz wie Vollzeiter*innen. lhre Kolleg*innen
in Teilzeit genieBen Schutz nach dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG). Auch nach § 4 Abs. 1 TzBfG darf lhre Dienst-
stellenleitung Teilzeit- und Vollzeitkrafte nicht unterschiedlich be-
handeln. Ausnahme: Sie hat einen sachlichen Grund.

& BEISPIEL

Sachlicher Unterscheidungsgrund

Wenn Teilzeit- und Vollzeitkrafte inhaltlich unterschied-
liche Tatigkeiten ausiiben und auch unterschiedliche
Stundenvergiitungen hierfiir erhalten, ist diese Art der
Ungleichbehandlung selbstverstandlich sachlich gerecht-
fertigt.

Fiir Ihre Arbeit im MAV-Gremium bedeutet dies: Sie haben bezlig-
lich der Teilzeitmitarbeitenden genau die gleichen Rechte wie bei
Ihren Kolleg*innen in Vollzeit. Sie sind bei der Eingruppierung zu
beteiligen, vor einer Kiindigung etc. Teilzeiter*innen sind vollwer-
tige Arbeitnehmende.

Teilzeiter*innen diirfen mehr arbeiten!

Bei den Uberstunden gibt es bei Teilzeiter*innen immer wieder
Streit. Nicht etwa um die Bezahlung, sondern bei der Frage, wann
Uberstunden anfallen. Differenzieren Sie:

e Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschaftigte
liber die vereinbarte regelmaBige Arbeitszeit, sogar iiber die
gesetzliche Hochstarbeitszeit hinaus leisten.

e Uberstunden sind die auf Anordnung des*der Dienstge-
benden geleisteten Arbeitsstunden, die (iber die vertraglich
vereinbarte Arbeitszeit bis hin zur Hochstarbeitszeit gehen.

Auch fiir Ihre Teilzeiter*innen gilt: Enthélt der Arbeitsvertrag
nichts Gegenteiliges, sind sie aufgrund ihrer arbeitsvertraglichen
Treuepflicht auch ohne gesonderte arbeitsvertragliche Regelung
zur Leistung von Uberstunden verpflichtet, wenn dies aus dienst-
lichen Griinden erforderlich ist. Etwas anderes gilt nur dann, wenn
sich im Rahmen der Vertragsverhandlungen oder aus den person-
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lichen Umstanden des*der Mitarbeitenden ergibt, dass Uberstun-
den nicht geleistet werden kénnen. Dies ist etwa der Fall, wenn
der*die Kolleg*in keine Uberstunden leisten kann, weil er*sie fiir
diese Zeit keine Kinderbetreuung hat.

© MEIN TIPP

Mehrarbeit ablehnen

Ist der*die Teilzeitbeschaftigte schwerbehindert, hat
er*sie nach § 207 Sozialgesetzbuch IX das Recht, sich auf
Antrag von der Mehrarbeit freistellen zu lassen.

Teilzeitkrafte zéhlen nicht immer voll

Obwohl Teilzeiter*innen vollwertige Arbeitskrafte sind, werden sie
im Gesetz nicht immer als solche gezéhlt. Meist geht es hier um
die Uberschreitung bzw. das Erreichen von Schwellenwerten. So
gilt das Kiindigungsschutzgesetz (KSchG) erst ab einer Mitarbei-
tendenzahl > 10. Und so werden die Mitarbeitenden gezahlt:

Mitarbeiterzahl nach
KSchG

B

Mitarbeiterzahl nach KSchG

Wochentliche Arbeitszeit Beriicksichtigung
nicht mehr als 20 Stunden 0,5

nicht mehr als 30 Stunden 0,75

mehr als 30 Stunden 1,0

Sozialplanabfindung darf niedriger ausfallen

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts ist ein Sozialplan, der
eine der Arbeitszeit entsprechende anteilige Sozialplanabfindung
vorsieht, rechtlich unbedenklich (Az. 10 AZR 129/92). Die Teil-
zeiter*innen konnen also eine niedrigere Abfindung bekommen.

© MEIN TIPP

Konnen heiBt nicht miissen

Die Sozialplanabfindung kann niedriger ausfallen, muss

aber nicht. Hier ist Verhandlungsgeschick gefragt. Wenn
Teilzeiter*innen durch den Jobverlust schwer getroffen
sind oder auf dem Arbeitsmarkt schwer vermittelbar,
kann die Abfindung auch nach oben gehen.




		Mitarbeiterzahl nach KSchG



		Wöchentliche Arbeitszeit

		Berücksichtigung



		nicht mehr als 20 Stunden

		0,5



		nicht mehr als 30 Stunden

		0,75



		mehr als 30 Stunden

		1,0
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Ob bei lhnen in der Dienststelle in Teilzeit gearbeitet wird oder
nicht, ist grundsatzlich Entscheidung lhrer Dienststellenleitung.
Sie haben hier kein Mitspracherecht. Allerdings haben Sie ein Mit-
bestimmungsrecht, wenn es um

e das Festlegen der Mindest- und Hochstdauer der taglichen
Arbeitszeit in der Dienststelle,

e die Entscheidung tiber die Mindestzahl arbeitsfreier Samstage,

e die Frage, ob die tagliche Arbeitszeit in einer oder mehreren
Schichten geleistet werden soll, und

e die Festlegung der Dauer der Pausen fiir teilzeitbeschaftigte
Arbeitnehmende geht. Sie kdnnen z. B. vereinbaren, dass
Teilzeiter*innen auch dann Pausen haben, wenn dies das
Arbeitszeitgesetz noch nicht vorsieht (Arbeitszeit < 6 Stun-
den).

e Sie konnen die Fixierung der Hochstzahl von Tagen in der
Woche, an denen teilzeitbeschaftigte Arbeitnehmende be-
schaftigt werden sollen, anregen.

Kein Mitspracherecht haben Sie als MAV hingegen bei der Dau-
er der von den Teilzeitbeschaftigten geschuldeten wochentlichen
Arbeitszeit.

Oft kommt es vor, dass ein*e Vollzeiter*in die geschuldete Arbeits-
zeit reduzieren mochte. Etwa um sich mehr um die Kinder kiim-
mern zu konnen oder einfach um kiirzerzutreten. Hier sollten die
Beschaftigten an § 8 TzBfG denken:

Ein*e Vollzeitarbeitnehmer*in kann danach unter folgenden Vo-
raussetzungen einen Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit
nach § 8 TzBfG haben und in Teilzeit wechseln:

e In lhrer Dienststelle werden in der Regel > 15 Arbeitnehmen-
de beschaftigt. Achtung: Hier werden alle Mitarbeitenden
nach Kopfen gezahlt — unabhangig von ihrer Arbeitszeit.
Auszubildende werden aber nicht mitgezahlt.

e Die*Der Beschéftigte muss zudem langer als 6 Monate
ohne Unterbrechung bei lhnen in der Dienststelle gearbeitet
haben.

e Und: Der*Die Beschaftigte muss den Beginn und den Um-
fang der gewlinschten Teilzeittatigkeit mindestens 3 Monate
vor deren Beginn geltend machen (§ 8 Abs. 2 Satz 1 TzBfG).

Ihre Dienststellenleitung kann den Wunsch nur ablehnen, wenn
der Reduzierung der Arbeitszeit dringende betriebliche Griinde
entgegenstehen, z. B.:

SCHWERPUNKTTHEMA

Ablehnung
Teilzeitwunsch

Ablehnung Teilzeitwunsch

Griinde Beispiele

eine wesentliche Beein-
trachtigung der betrieb-
lichen Organisation

Eine Abteilung in der Dienststelle erfordert
den Einsatz von Vollzeitkraften. Der Kollege
ist eine Fachkraft, die Arbeitszeit, die durch
den Teilzeitwunsch wegfallen wiirde, kann
Ihre Dienststellenleitung nicht einfach um-
verteilen.

Durch die Teilzeitarbeit entsteht Ihrer
Dienststellenleitung ein erheblicher Mehr-
aufwand.

eine erhebliche Stérung
des technischen Arbeits-
ablaufs

eine wesentliche Sicher-
heitsbeeintrachtigung

Dieser Fall ist praktisch kaum denkbar.

unverhaltnismaBig hohe
Kosten

Der Arbeitsplatz lhres Kollegen erfordert
zwingend eine Vollzeitkraft. Deswegen
miisste lhre Dienststellenleitung den Arbeit-
nehmer auf eine Stelle versetzen, die nicht
seiner Eingruppierung entspricht. Kosten
und Nutzen stehen dann nicht mehr in an-
gemessenem Verhéltnis.

Ist einer dieser Falle bei Ihnen in der Dienststelle schon mal vor-
gekommen? Wahrscheinlich nicht! Ein Ablehnungsgrund ist eher
unwahrscheinlich. Ihre Kolleg*innen haben alle Chancen, wenn
sie Teilzeit beantragen mdchten.

Wenn eine*r lhrer Kolleg*innen erst mal versuchen méchte, ob
das mit der Teilzeitarbeit so funktioniert wie vorgestellt, raten Sie
ihm*ihr zu § 9a TzBfG. Ist ein*e Beschaftigte*r bereits seit 6 Mo-
naten in der Dienststelle tatig und beschéaftigt Ihre Dienststelle in
der Regel > 45 Personen, kann der*die Beschaftigte die befristete
Reduzierung der Arbeitszeit beantragen.

Er*Sie muss dabei mindestens fiir 1 Jahr und maximal fir 5 Jah-
re reduzieren. Nach Ablauf der Frist tritt wieder die urspriingliche
Arbeitszeit in Kraft. In der Zwischenzeit, wenn man sich sicher ist,
kénnen sich Beschaftigte aber auch auf eine dauerhafte Verringe-
rung der Arbeitszeit mit der Dienststellenleitung einigen.

Autorin: Maria Markatou
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		Ablehnung Teilzeitwunsch



		Gründe

		Beispiele



		eine wesentliche Beeinträchtigung der betrieblichen Organisation

		Eine Abteilung in der Dienststelle erfordert den Einsatz von Vollzeitkräften. Der Kollege ist eine Fachkraft, die Arbeitszeit, die durch den Teilzeitwunsch wegfallen würde, kann Ihre Dienststellenleitung nicht einfach umverteilen.



		eine erhebliche Störung des technischen Arbeitsablaufs

		Durch die Teilzeitarbeit entsteht Ihrer Dienststellenleitung ein erheblicher Mehraufwand.



		eine wesentliche Sicherheitsbeeinträchtigung

		Dieser Fall ist praktisch kaum denkbar.



		unverhältnismäßig hohe Kosten

		Der Arbeitsplatz Ihres Kollegen erfordert zwingend eine Vollzeitkraft. Deswegen müsste Ihre Dienststellenleitung den Arbeitnehmer auf eine Stelle versetzen, die nicht seiner Eingruppierung entspricht. Kosten und Nutzen stehen dann nicht mehr in angemessenem Verhältnis.
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15.3. = Tag der Rickengesundheit: Machen Sie mit!

~Rick'n’Roll: Bring Bewegung in dein Leben” - unter diesem Motto findet in 3 Wochen wie je-
des Jahr der Tag der Riickengesundheit statt. Dieser Tag bietet eine gute Gelegenheit, den Dauer-
brenner ,Riicken” wieder aufzugreifen, sichtbar zu machen und sowohl die Kolleg*innen als auch
lhre*n Arbeitgeber*in fiir riickenfreundliche Arbeitsbedingungen zu sensibilisieren. Verschiedene
Organisationen stellen rund um diesen Tag Materialien wie Plakate, Flyer, Infopakete oder Vortrage
zur Verfigung, die Sie als MAV einfach nutzen kénnen. Oder Sie organisieren in Abstimmung mit
lhrem*lhrer Arbeitgebenden eigene kleine Gesundheitsangebote.

Wer sie kennt, weiB, wie lastig sie sind: Rlickenschmerzen! Rii-
ckenbeschwerden gehdren seit vielen Jahren zu den 3 haufigsten
gesundheitlichen Problemen im Arbeitsalltag. Der Grund dafir ist
schnell benannt: Wir bewegen uns zu wenig, sitzen zu viel, belas-
ten uns zu einseitig oder heben zu schwer. Zudem zeigen Studien,
dass auch Stress zu Riickenbeschwerden durch verspannte Mus-
kulatur fiihren kann.

Nutzen Sie als MAV den Tag der Riickengesundheit am 15.3., um
das Thema wieder einmal aufzugreifen. Wann haben Sie z. B. im
Gremium oder in einem Steuerkreis Gesundheit das letzte Mal
tber Riickenprobleme gesprochen? Wissen Sie, welche Bereiche
in lhrem Betrieb ein hohes Risiko fiir Riickenbeschwerden haben?

Es gibt viele MaBnahmen, die Sie gemeinsam mit lhrem*Ihrer
Dienstgebenden anstoen kdnnen, ohne dabei viel Zeit, Geld oder
Energie zu investieren. Die nebenstehende Ubersicht zeigt lhnen
Organisationen, die zum Tag der Riickengesundheit verschiedene
Aktionen anbieten. Hier finden Sie sicherlich auch Impulse, die Sie
in Ihrer Dienststelle umsetzen konnen. Uberdies kénnen Sie auch
selbst kleine Aktionen umsetzen, z. B.:

e mehr Bewegung in der Mittagspause, z. B. durch einen
Spaziergang,

e kleine Bewegungsiibungen, z. B. durch ein kurzes Riicken-
video von lhrer Krankenkasse,

e kleine Entspannungsiibungen fiir die Augen.

Ubersicht: Angebote am
Tag der Rickengesundheit

b

Stobern Sie durch die verschiedenen Angebote
Aktion Gesunder Riicken e. V.

https://kurzlinks.de/ek66: Hier finden Sie neben Plakaten und
Informationsflyern auch kostenlose Vor-Ort- sowie Onlineangebote.

AOK (und andere Krankenkassen)

https://kurzlinks.de/jbub: Die AOK bietet neben ihrem Online-
riickentrainer auch kurze Informationen zum Thema , Aktiv gegen
Riickenschmerzen” an.

Bund Deutscher Riickenschullehrer e. V.
https://bdr-ev.de/: Die Schulungen und Informationen kdnnen
auch fiir Sie als MAV interessant sein, z. B. Ubungsprogramme.

Deutsche Rentenversicherung (DRV)

www.rv-fit.de: Die DRV bietet auch iiber den Tag der Riicken-
gesundheit hinaus passend zum Thema ein Gesundheitsprogramm
+RV-Fit" an, das gezielt bei Riickenbeschwerden ansetzt und den
Kolleg*innen individuell hilft.

Berufsgenossenschaften (BG)

Schauen Sie auch auf die Homepage Ihrer BG. Die BG befassen sich
in der Regel ebenfalls mit dem Thema, z. B. durch einen spannenden
Podcast, ein Plakat oder ein Napo-Video.

Dariiber hinaus ...
... fragen Sie bei regionalen Rehazentren, Kliniken, Volkshochschulen
und Sportvereinen nach.

Zu finden unter www.adiuva.de
unter Eingabe des Titels im Suchfeld

Machen Sie mit!

Der Tag der Riickengesundheit wird seit vielen Jahren
~gefeiert” und viele verschiedene Akteure beteiligen
sich. Setzen Sie sich als MAV dafiir ein, dass auch lhr*e
Arbeitgeber*in sich fiir die Kolleg*innen engagiert und
das Thema Riickengesundheit aufgreift. Gern kann er da-
riiber einen kleinen Zeitungsartikel veroffentlichen und
damit zeigen: , Bei uns im Betrieb setzen wir uns fiir mehr
Gesundheit ein.” So profitieren alle gemeinsam.

Autorin: Brigitte Ganzmann
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Übersicht: Angebote am Tag der Rückengesundheit

Stöbern Sie durch die verschiedenen Angebote

[bookmark: _GoBack]Aktion Gesunder Rücken e. V.
https://kurzlinks.de/ek66: Hier finden Sie neben Plakaten und Informationsflyern auch kostenlose Vor-Ort- sowie Online-Aangebote.

AOK und auch andere Krankenkassen
https://kurzlinks.de/jbub: Die AOK bietet neben ihrem Online-Rrückentrainer auch kurze Informationen zum Thema „Aktiv gegen Rückenschmerzen“ an.

Bund Deutscher Rückenschullehrer 
e. V. https://bdr-ev.de/: bietet für Experten Schulungen und Informationen an. Darunter sind z. B. Übungsprogramme, die auch für Sie als Betriebsrat interessant sein können. 

Deutsche Rentenversicherung (DRV)
https://www.rv-fit.de: Die DRV bietet auch über den Tag der Rückengesundheit hinaus passend zum Thema ein Gesundheitsprogramm „RV-Fit“ an, das gezielt bei Rückenbeschwerden ansetzt und den Kollegen individuell hilft.

Berufsgenossenschaften (BG)
Schauen Sie auch auf die Homepage Ihrer BG. Die BG befassen sich i. d. R.n der Regel ebenfalls mit dem Thema, z. B. durch einen spannenden Podcast, ein Plakat oder ein Napo-Video. 

Darüber hinaus …
... fragen Sie bei regionalen Rehazentren, Kliniken, Volkshochschulen und Sportvereinen nach.

Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Hohere Eingruppierung bei fachlicher Einarbeitung

Miissen Beschaftigte, um ihre Tatigkeit ausiiben zu kénnen, festgelegte Schulungseinheiten durch-
laufen, muss sich dies in der Eingruppierung niederschlagen. Beachten Sie dies, denn hier geht
es schlieBlich um Ihr Geld (Kirchliches Arbeitsgericht (KAG) der Di6zese Rottenburg-Stuttgart,

20.1.2025, Az. AS 08/24).

Der Fall: Eine kirchliche Trdgerorganisation hatte beim KAG be-
antragt, die Zustimmung der MAV zur Eingruppierung dreier Mit-
arbeiter*innen in die Verglitungsgruppe 10, Ziffer 7, Stufe 1, der
kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) zu ersetzen. Die Mit-
arbeiter*innen sind im sozialen Hintergrunddienst (SHGD) tatig.
Die MAV hatte ihre Zustimmung zur beantragten Eingruppierung
verweigert. Denn diese Eingruppierung kommt nur fiir ,einfache
Helfer” in Betracht. Die Mitarbeiter*innen benétigen fiir die Aus-
ibung aber Spezialkenntnisse, die in einer umfangreichen Schu-
lung vermittelt werden (80 Einheiten zu je 45 Minuten).

INFO: SHGD
Was ist der SHGD?

Der SHGD ist ein Bereitschafts- bzw. Einsatzdienst, der
nachgelagert zur eigentlichen Notrufannahme arbeitet.
Er kommt zum Einsatz, wenn ein Notruf eingeht, kein
medizinischer Notfall vorliegt oder zusatzlich soziale
Klarung vor Ort erforderlich ist. Denken Sie hier an den
Hausnotruf. Erst kommt der SHGD und dann, falls eine
medizinische Klarung erforderlich ist, der Rettungs-
dienst.

Das Urteil: Die MAV behielt recht. Die Tatigkeit der betroffenen
Mitarbeiter*innen im SHGD erfordert nach den Regelungen der
AVR eine fachliche Einarbeitung, weil sie ein umfangreiches Schu-
lungsprogramm absolvieren miissen. Deshalb entspreche ihre
tatsachliche Tatigkeit nicht dem einfachen Helfer-Bild. Die MAV
konnte ihre Zustimmung also zu Recht verweigern.

@ BEISPIEL

Die einfache Hilfe

Ein einfacher Helfer im Sinne der AVR ist eine Person, die
unterstiitzende Tatigkeiten ausfiihrt, die keine fachliche
Ausbildung voraussetzen, keine vertieften Fachkennt-
nisse erfordern, nach kurzer, rein praktischer Einwei-
sung erledigt werden kdnnen und kaum eigenstandige

Entscheidungen verlangen. Die Tatigkeit ist dabei meist
standardisiert, stark vorgegeben und erfolgt oft unter
Anleitung oder Kontrolle anderer.

Zu denken ware hier an reine Botengange oder die Es-
sensausgabe. Die Person wendet keine erlernten fachli-
chen Kriterien an, sondern fiihrt Tatigkeiten nach klaren
Anweisungen aus.

Im Bereich MVG-EKD haben Sie bei der Eingruppierung nur eine
eingeschrankte Mitbestimmung (§ 42 Buchstabe ¢ MVG-EKD).
Das heiBt, dass der*die Dienstgeber*in grundsétzlich auch Ihre
Zustimmung bei der Eingruppierung bendétigt. Sie diirfen diese
aber nur aus den in § 41 Abs. 1 MVG-EKD genannten Griinden
verweigern, das heift, wenn

e die MaBnahme gegen eine Rechtsvorschrift, eine Vertrags-
bestimmung, eine Dienstvereinbarung, eine Verwaltungs-
anordnung, eine andere bindende Bestimmung oder eine
rechtskraftige gerichtliche Entscheidung verstoBt,

e die durch Tatsachen begriindete Besorgnis besteht, dass die
durch die MaBnahme betroffene Person oder andere Mit-
arbeitende benachteiligt werden, ohne dass dies aus dienst-
lichen oder personlichen Griinden gerechtfertigt ist,

e die durch Tatsachen begriindete Besorgnis besteht, dass eine
Einstellung zur St6rung des Friedens in der Dienststelle fiihrt.

© FraziT

Sehen Sie bei der Eingruppierung genau hin

Bei der Eingruppierung bestimmen Sie mit. Dies regeln
§ 33 und 35 Abs. 1 Nr. 1 MAVO. Ohne lhre Zustimmung
geht hier nichts. Sehen Sie bei der Eingruppierung immer
genau hin, ob lh*re Dienstgeber*in alle Tatigkeitsmerk-
male wirklich ausreichend gewichtet haben. Falls Sie der
Meinung sind, dass hier Fehler unterlaufen sind, verlan-
gen Sie Nachbesserung bzw. verweigern Sie lhre Zustim-
mung als MAV.

Das Kirchengericht hat wegen der grundsatzlichen Bedeutung der
Sache die Revision zugelassen. In der nachsten Instanz kénnte sich
also noch etwas andern. Das glaube ich aber nicht, da es ein Un-
terschied ist, ob ich mehr oder weniger mechanisch arbeite oder
ob ich erst eine umfangreiche Schulung hinter mich bringen muss,
um einsatzfahig zu sein. Wir informieren Sie selbstverstandlich,
sollte dennoch abweichend entschieden werden.

@) ADIUVA IMPULS

Haben Sie Fragen zur Eingruppierung oder zu einem sons-
tigen Thema? Denn schreiben Sie mir einfach eine Mail
an: mav@mitbestimmung-heute.de

Autorin: Maria Markatou
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Mehr Arbeit gewiinscht und nicht gehort: Wenn
Beschaftigte in Teilzeit einfach ignoriert werden

Dienstgebende, die sich mit einem Aufstockungsverlangen eines*einer teilzeitbeschaftigten Arbeit-
nehmenden konfrontiert sehen, schaffen nicht selten vollendete Tatsachen. Sie besetzen ganz ein-
fach den Vollzeitarbeitsplatz mit einem*einer anderen Mitarbeitenden. Das Bundesarbeitsgericht
(BAG) hat aber langst geklart, dass das so nicht geht. Dienstgebende machen sich schadenersatz-

pflichtig (BAG, 18.7.2017, Az. 9 AZR 259/16).

Der Fall: Eine Krankenschwester war bei ihrem Dienstgeber zu-
letzt mit 50 % der Arbeitszeit einer Vollzeitkraft beschaftigt ge-
wesen. Anfang des Jahres 2015 begehrte sie in einem Schreiben
an den Dienstgeber die Beschaftigung in Vollzeit. Diesem Wunsch
kam der Dienstgeber jedoch nicht nach. Er stellte vielmehr im
Verlauf des Jahres 2015 insgesamt 5 neue Mitarbeiterinnen ein.
Die Krankenschwester war der Auffassung, sie habe gemaB § 9
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) nach wie vor Anspruch auf
eine Vollzeitstelle, und klagte.

6 § 9 TzBfG

Verléngerung der Arbeitszeit

Der Arbeitgeber hat einen teilzeitheschaftigten Arbeit-
nehmer, der ihm in Textform den Wunsch nach einer
Verlangerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit
angezeigt hat, bei der Besetzung eines Arbeitsplatzes be-
vorzugt zu beriicksichtigen, es sei denn, dass

1. es sich dabei nicht um einen entsprechenden freien
Arbeitsplatz handelt oder

2. der teilzeitbeschaftigte Arbeitnehmer nicht mindes-
tens gleich geeignet ist wie ein anderer vom Arbeit-
geber bevorzugter Bewerber oder

3. Arbeitszeitwiinsche anderer teilzeitbeschaftigter Ar-
beitnehmer oder

4. dringende betriebliche Griinde entgegenstehen.

Ein freier zu besetzender Arbeitsplatz liegt vor, wenn der
Arbeitgeber die Organisationsentscheidung getroffen
hat, diesen zu schaffen oder einen unbesetzten Arbeits-
platz neu zu besetzen.

Die Entscheidung: Das BAG wies die Klage als unbegriindet zu-
riick. Es entschied im Sinne der bisherigen Senatsrechtsprechung,
dass der Arbeitgeber nicht verpflichtet sei, das Verlangen der
Krankenschwester auf Erhohung der Arbeitszeit zu erfiillen, denn
er habe keinen freien Arbeitsplatz mehr gehabt, auf dem er sie
hatte beschaftigen kdnnen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem er den frei-
en Arbeitsplatz mit einer der 5 neu eingestellten Mitarbeiterinnen
besetzt habe, sei der Aufstockungsanspruch der Krankenschwester
untergegangen (so auch schon BAG, 1.6.2011, Az. 7 ABR 117/09).
Allerdings droht nach diesem Urteil jedem*jeder Dienstgebenden,
der*die den Untergang des Aufstockungsanspruchs von Arbeit-

nehmenden durch Vorsatz oder Fahrlassigkeit zu verantworten
hat, dass er*sie von den betroffenen Mitarbeitenden auf Schaden-
ersatz verklagt wird.

Wichtig nach dieser Entscheidung ist, dass VerstoBe der Dienst-
stellenleitung gegen § 9 TzBfG in der Regel nicht folgenlos blei-
ben. Betroffene Mitarbeitende kdnnen vielmehr Schadenersatz in
Geld verlangen, und zwar in Hohe der Vergiitungsdifferenz fiir den
gesamten Zeitraum, in dem sich der VerstoB finanziell auswirkt.
Fur Dienstgebende folgt hieraus ein ggf. erhebliches finanzielles
Risiko, wenn sie Aufstockungsverlangen von Teilzeitbeschéftigten
unter Verstol3 gegen § 9 TzBfG (ibergehen.

Wichtig: Der*Die libergangene Mitarbeitende muss darstellen
kénnen, dass er*sie tatsachlich (ibergangen wurde und Anspruch
auf die Stellenerhdhung nach § 9 TzBfG gehabt hatte. Geben Sie
das in dieser Reihenfolge an lhre Kolleg*innen weiter.

1. Der*Die Mitarbeitende muss dem*der Dienstgebenden den
Wunsch nach Verlangerung der Arbeitszeit gemaB § 9 TzBfG
anzeigen. Hierfir ist nach dem Gesetz keine Schriftform vor-
gesehen. Raten Sie lhren Kolleg*innen aus Beweisgriinden
dringend zu einer schriftlichen Formulierung ihres Erho-
hungsverlangens.

2. Der*Die Mitarbeitende muss den*die Dienstgeber*in auf
einen freien Arbeitsplatz hinweisen.

3. Firr diesen freien Arbeitsplatz muss der*die Mitarbeitende
nach Ausbildung und Qualifikation geeignet sein. Der freie
Arbeitsplatz muss in der Wertigkeit dem derzeitigen Arbeits-
platz entsprechen.

4. Es diirfen keine dringenden betrieblichen Griinde der Er-
hohung entgegenstehen. Entgegenstehende Griinde kdnnen
sich aus der Organisation, dem Arbeitsablauf oder der
Sicherheit in der Einrichtung ergeben.

S razr

Erziehen Sie lhre*n Dienstgeber*in

Das Gesetz gilt auch fiir lhre*n Dienstgeber*in. Es geht
auf keinen Fall, dass er*sie dieses zum Nachteil der Be-
schaftigten missachtet. Ermutigen Sie als MAV daher lhre
Kolleg*innen, immer ihr Recht auch mit gerichtlicher Hil-
fe durchzusetzen. Das diirfen Sie! Nur so erreichen wir bei
den Dienstgebenden einen gewissen Erziehungseffekt.

Autorin: Maria Markatou



Digitalisierung in der MAV | Lesezeit 4 Minuten

Wandel verhalten

AMTSFUHRUNG

Wie Sie sich im fortschreitenden digitalen

Langst hat auch in den sozialen Einrichtungen die Digitalisierung Einzug gehalten. Digitale Arbeits-
platze, die Einfilhrung und Anwendung von Office-, Dokumentations- und Dienstplan-Program-
men, aber auch Videokonferenzen sind mittlerweile Teil der Arbeitswirklichkeit. Gleichzeitig sind
aber nicht alle Mitarbeitervertretungen gleich gut im Thema.

Keine Angst vor neuen Herausforderungen

So vielversprechend die Digitalisierung dargestellt wird, so kom-
plex ist meist die Umsetzung. In der Regel kommen viele unter-
schiedliche Themen auf und es stellen sich viele Fragen. Dadurch
konnen Sie leicht die Struktur verlieren oder sich in Details verstri-
cken. Behalten Sie bei allem den Uberblick und interessieren Sie
sich flir die Veranderungen in der Dienststelle.

=2 WICHTIG

Mittendrin statt nur dabei

Entwickeln Sie in lhrem Gremium eine positive Haltung

zum digitalen Wandel. Mit einer Abwehrhaltung behin-
dern Sie sich nur selbst. Der digitale Wandel wird auch
an lhren Arbeitspldtzen nicht mehr aufzuhalten zu sein.
Seien Sie Teil des Wandels, um mitgestalten zu kdnnen.

Wichtige Fragen zur digitalen Dienststelle

Mitgestaltung:

1. Welche aktiven und passiven Beteiligungsrechte sind rele-
vant?

2. Gibt es in der Rechtsprechung Vergleiche z. B. zum Betriebs-
verfassungsgesetz?

3. Welche Datenschutzrechte zur Verarbeitung , sensibler
Daten” gelten?

4. Was hat der*die Arbeitgebende bei der Einfiihrung neuer
Software zu beachten?

5. Welche Dienstvereinbarungen und andere Absprachen sind
hilfreich?

6. Wie ist die juristische Einordnung z. B. von kiinstlicher Intel-
ligenz (K1)?

Auswirkungen auf lhre Arbeit als MAV:

1. Wie wird die Schriftform bei Riickmeldungen zu Beschliissen
(z. B. Erorterungen) gewahrt? Reicht eine E-Mail?

2. Was ist bei Onlineabstimmungen und Beschlussfassungen zu
beachten?

3. Welche Rolle spielt die Kooperation mit dem*der Daten-
schutzbeauftragten?

4, Welche Auswirkungen gibt es auf Ausstattung bzw. Sach-
mittel?

Das , digitale Biiro” fiir Sie als MAV:

1. Was sind rechtssichere , Tools" zur Terminvereinbarung,
Aktenfiihrung etc.?
2. Was gilt fiir Sie als MAV bezliglich des Datenschutzes?

3. Welche Ausstattung muss der*die Arbeitgebende zur Ver-
flgung stellen?

2 MEINTIPP

Gemeinsam geht es besser

Beziehen Sie lhre Kolleg*innen mit ein. Holen Sie sich,
auch gerade bei schwierigen Entscheidungen wie der
Nutzung von KI, Riickmeldungen ein. Zum einen schafft
dies eine groBere Transparenz und zum anderen profitie-
ren Sie von den zusatzlichen Meinungen.

Fir die Interessenvertretung ist es besonders wichtig, den Kon-
takt zu den Beschaftigten auch in mobilen Arbeitsstrukturen (z. B.
Homeoffice) aufrechtzuerhalten. Herkdmmliche Sprechstunden
oder Rundgénge im Betrieb helfen dann nicht mehr. Die Beschaf-
tigten zu befragen, wenn in der Dienststelle Veranderungen anste-
hen, wird also schwierig. Hier miissen Sie als MAV selbst digitale
Madglichkeiten nutzen, z. B. ein Intranet. Per Mail oder mit einem
digitalen Formular die Mitarbeitenden zu befragen, die nicht oder
nicht regelmaBig im Betrieb arbeiten, ist etwa problemlos moglich.

Mitbestimmung digital organisieren

Auch fir Ihre Arbeit als MAV selbst haben digitale Losungen ihre
Berechtigung. Der Zugriff auf einen geschiitzten Ordner erleichtert
etwa die Kommunikation im Gremium und in den Arbeitsgruppen.
Generell ist es notwendig, das Thema |, Digitaler Wandel” in den
Fokus zu nehmen und aktiv zu werden, anstatt den Anschluss zu
verpassen. Die meisten Arbeitgebenden sind eher zégerlich mit
der Einfliihrung neuer Technologie. Seien Sie ihnen einen Schritt
voraus.

D FAzIT

Immer auf dem neuesten Stand

Da der digitale Wandel immer neue Herausforderungen
erzeugt, ist es wichtig, in der Gesamtheit des Themas gut

aufgestellt zu sein. Legen Sie Grundsatze fiir lhre MAV
fest. Was sollten alle Gremiumsmitglieder wissen und
konnen? Dariiber hinaus ist es wichtig, bei einzelnen The-
men Fachleute auszubilden. Warten Sie nicht, bis der*die
Arbeitgebende Sie mit Neuerungen iiberrascht, sondern
handeln Sie vorausschauend.

Autor: Norbert Lypiak
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HATTEN SIE'S GEWUSST?

TV DN | Lesezeit 1 Minute

Super Tarifabschluss der Diakonie Niedersachsen

Die Verhandlungskommission des Diakonischen Dienstgeberverbandes Niedersachsen und die Ge-
werkschaften ver.di sowie Marburger Bund haben sich am 2.12.2025 auf einen umfassenden Tarif-
abschluss geeinigt (Tarifvertrag der Diakonie Niedersachsen). Davon profitieren mehr als 44.000 Be-
schaftigte der Diakonie in Niedersachsen.

Ab 1.3.2026 steigen die Gehalter um 2,8 %. Vollzeiter*innen  Die Vergiitung Auszubildender und Dual-Studierender erhoht sich
erhalten zudem eine Einmalzahlung in Héhe von 175 €, Teilzeit-  um 120 €, zusatzlich gibt es einen Urlaubstag mehr, also insge-
krafte erhalten die Einmalzahlung anteilig. 2027 folgen weitere  samt 31 Urlaubstage. Gewerkschaftsmitglieder erhalten auch
Erhéhungen von insgesamt 3,7 %. einen Urlaubstag mehr.

Die Laufzeit der Tarifeinigung betrdgt 28 Monate, also bis

Arzt*innen erhalten (iber die Laufzeit gestaffelt Erhdhungen um 31.12.2027 (Beginn 1.9.2025),

insgesamt 7,9 %. Im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) gibt es
erweiterte Zulagen von bis zu 180 € monatlich. Autorin: Maria Markatou
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Unser Service fir Sie:

Expert*innensprechstunde:
Schreiben Sie uns lhre individuellen Fragestellungen an: mav@mitbestimmung-heute.de
Sie erhalten in wenigen Werktagen eine konkrete und kompetente Antwort aus unserem Redaktionsteam.

Onlinebereich:

Auf www.adiuva.de erhalten Sie alle Arbeitshilfen zum Download: alle Muster-Schreiben, Dienstvereinbarungen,
Checklisten und Ubersichten aus Ilhren Ausgaben zum Herunterladen. Jetzt einmalig registrieren! Sie benétigen
Unterstiitzung bei der Registrierung? Wenden Sie sich jederzeit an unseren Kund*innendienst: Tel.: 0228 9550160,
E-Mail: service@adiuva.de

Netzwerktreffen:
Nutzen Sie einmal pro Jahr die Gelegenheit zum Austausch mit Kolleg*innen und unseren Expert*innen.
Profitieren Sie zusatzlich von einem Impulsvortrag zu einem aktuellen Thema.

ARBEITSRECHT
Freistellung zur

Das lesen Sie Seminarteilnahme
in der nachsten AKTUELLE URTEILE
Ausgabe Vorlage des Stellenplans

AKTUELLE URTEILE
Kiindigung bei Elternzeit
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